
VORLAGE 502/2010 

π  
  
          

HELGA VOGEL 
FR.-SCHAAL-STR.62/1 

72074 TÜBINGEN 
 

TEL: 0 70 71 / 8 26 32 
 
 

helga.vogel@web.de 
www.al.gruene.de 

 
den 30.Januar 2010 

Antrag  

 
 
Betrifft Ausnahmegenehmigungen und Überschreitungen 
 
Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt 

über die Handhabung und die Grundlagen von Ausnahmegenehmigungen bei 

Bauvorhaben.  

 
 
Begründung 

 
Es werden laufend Ausnahmegenehmigungen erteilt und das sowohl in der Kernstadt als auch 
in den Teilorten. Einerseits wird mitgeteilt, dass Bauherren ein Recht auf die Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen hätten. Andererseits haftet Bauvorhaben mit vielen 
Ausnahmegenehmigungen etwas Ungesetzliches an und irritiert die Öffentlichkeit. Auch 
Bauherren die, die sich bei eignen Vorhaben an beispielsweise Baugrenzen gehalten haben, 
sind irritiert. 
 
Regelmäßige Ausnahmegenehmigungen in bestimmten Gebieten ersparten das Erstellen oder 
das Anpassen von Bebauungsplänen an geänderte Zielsetzungen, ist aus dem Planungsamt zu 
hören. Wo werden solche regelmäßigen Ausnahmegenehmigungen erteilt?  
 
Regelmäßige Ausnahmegenehmigungen verleiten Bauherren und Architekten dazu, gar keine 
Entwürfe mehr einzureichen, die sich innerhalb des planungsrechtlichen Rahmens bewegen.  
 
Zu diesem Fragenkomplex bitten wir um Information.  
 
 
Für die AL/Grüne Fraktion  
Helga Vogel 
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